
Stand Mai 2019
§ 15 der Satzung der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld

(1)	 Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

(2)	 Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, müssen  
sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und 
der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse mindestens 6 Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldefrist) zugehen. Der 
Vorstand ist ermächtigt bzw. im Falle der Einberufung durch den Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat, 
in der Einberufung der Hauptversammlung eine auf bis zu 3 Tage vor der Hauptversammlung  
verkürzte Anmelde- und Nachweisfrist zu bestimmen.

(3)	Für die Berechtigung nach Abs. 2 ist ein in Textform erstellter besonderer Hinweis des Anteils- 
besitzes durch das depotführende Institut erforderlich. Der Nachweis muss sich auf den im  
Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungs-
nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, 
kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
oder zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.

Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache 
erfolgen.

(4)	Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit und, soweit eine 
Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit gefasst, falls nicht das Gesetz  
zwingend etwas anderes vorschreibt. Bei Stimmengleichheit gilt ein gestellter Antrag als abgelehnt.

(5)	Der Vorsitzende bestimmt Art und Form der Abstimmung. Er kann eine von der Tagesordnung 
abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen. Der Vorsitzende kann das 
Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere ermäch-
tigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen 
Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt oder 
für den einzelnen Redner zu setzen.

(6)	 Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erzielt wird, so findet die engere Wahl  
zwischen den beiden Kandidaten statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

(7)	 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten, ihren 
Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung bekannt 
gemacht, in der auch eine Erleichterung bestimmt werden kann. § 135 Aktiengesetz bleibt unberührt.

(8)	Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne 
Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne  
Rechte ganz oder teilweise im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können (Online-
Teilnahme). Der Vorstand kann Umfang und Verfahren der Online-Teilnahme im Einzelnen regeln.

(9)	 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne Teilnahme an der Haupt
versammlung ihre Stimme schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen 
(Briefwahl). Er kann das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeln.

GEGENÜBERSTELLUNG DER AKTUELL GELTENDEN FASSUNG DES § 15 ABS. 3 DER SATZUNG  
DER GESELLSCHAFT UND DER BEABSICHTIGTEN ÄNDERUNGEN DIESER REGELUNG



Neufassung 2020
§ 15 der Satzung der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld

(1)	 Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

(2)	 Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, müssen  
sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und 
der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse mindestens 6 Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldefrist) zugehen. Der 
Vorstand ist ermächtigt bzw. im Falle der Einberufung durch den Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat, 
in der Einberufung der Hauptversammlung eine auf bis zu 3 Tage vor der Hauptversammlung  
verkürzte Anmelde- und Nachweisfrist zu bestimmen.

(3)	Für die Berechtigung Für den Nachweis der Berechtigung nach Abs. 2 ist ein in Textform erstellter 
besonderer Hinweis Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch das depotführende Institut 
den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG erforderlich. Der Nachweis muss sich auf den im 
Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungs-
nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, 
kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
oder zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.

Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache 
erfolgen.

(4)	Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit und, soweit eine 
Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit gefasst, falls nicht das Gesetz  
zwingend etwas anderes vorschreibt. Bei Stimmengleichheit gilt ein gestellter Antrag als abgelehnt.

(5)	Der Vorsitzende bestimmt Art und Form der Abstimmung. Er kann eine von der Tagesordnung 
abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen. Der Vorsitzende kann das 
Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere ermäch-
tigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen 
Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt oder 
für den einzelnen Redner zu setzen.

(6)	 Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erzielt wird, so findet die engere Wahl  
zwischen den beiden Kandidaten statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

(7)	 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten, ihren 
Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung bekannt 
gemacht, in der auch eine Erleichterung bestimmt werden kann. § 135 Aktiengesetz bleibt unberührt.

(8)	Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne 
Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne  
Rechte ganz oder teilweise im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können (Online-
Teilnahme). Der Vorstand kann Umfang und Verfahren der Online-Teilnahme im Einzelnen regeln.

(9)	 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne Teilnahme an der Haupt
versammlung ihre Stimme schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen 
(Briefwahl). Er kann das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeln.

GEGENÜBERSTELLUNG DER AKTUELL GELTENDEN FASSUNG DES § 15 ABS. 3 DER SATZUNG  
DER GESELLSCHAFT UND DER BEABSICHTIGTEN ÄNDERUNGEN DIESER REGELUNG


